
lieh Armut, Landflucht, Arbeitslosigkeit, Auflllsmtg des 
Fami1ienverbandes. Intoleranz, Ausbeutung und Krieg. sowie 
eingedenk dessen, daß diese Ursachen hlI.utig durch gra
vierende sozioökonomische Schwierigkeiten verschlimmert 
werden und sich ihre Lösung dadurch noch schwieriger 
gestaltet, 

In Anerkennung dessen, daß die VerhUtung und Lösung 
bestimmter Aspekte dieses Problems im Kontext der wirt
schaftlichen und sozialen Entwicklung erleichtert werden 
könnte. 

eingedenk dessen, daß in der Erldllrung und dem Akti0ns
programm von WJ.eII alle Staaten mit Nachdruck aufgefordert 
werden, gestiitzt auf die internationale Zusammenarbeit das 
akute Problem der Kinder in besonders schwierigen Um
ständen anzugehen. und daß ihnen eindringlich nahegelegt 
wird, nationale und internationale Mecbanismen und Ptogtam
me für die Verteidigung und den Schutz von Kindern, ein
schließlich Straßenkindern. zu verstärken. 

1. verleiht Ihrer tiefen Besorgnis Ausdruck llber die 
ständige Zunahme der aus der ganzen Welt gemeldeten Fälle. 
in denen Straßenkinder als Täter oder als Opfer in schwere 
Verbrechen. Drogenmißbrauch, Gewalttiltigkeit und Prostitu
tion verwickelt sind; 

2. legt den Regierungen elndringUch nahe. sich auch 
weiterhin aktiv um umfassende Lösungen für die Probleme der 
Straßenkinder zu bemflhen, Maßnalnnen zu ihrer vollen 
Wtedereingliederung in die Gesellschaft zu ergreifen und unter 
anderem dafiIr zu sorgen. daß sie eine angemessene ErnlIh
nmg. Wohnung. Gesundheitsversorgung und Bildung etbaIten; 

3. fordert alle Regierungen 1IDChdrllcklfch auf, die 
Achtung der grundlegenden Menschenrechte, insbesondere des 
Rechts auf Leben, zu gewährleisten und dringende Maßnah
men zu ergreifen, um die Tötung von Straßenkindero zu 
verhindern und Gewalttiltigkeit und Folter gegen sie zu 
bekämpfen; 

4. betont, daß die strikte Binhaltung der Konvention lIber 
die Rechte des Kindes einen bedeutsamen ScInitt auf dem Weg 
zur Lösung der Probleme der Straßenkinder darstellt, und 
fordert alle Staaten auf. soweit noch nicht geschehen, mit Vor
rang Vertragsparteien der Konvention zu werden; 

5. fordertdie internationale Gemeinschaftauf, durch eine 
wirksame internationale Znsam!l!l!l!llTbeit die 1Iemf1hungen der 
Staaten um die Verbesserung der Lage der Straßenkinder ZU 
unterstII1zen, und legt den Vertragsslaaten der Konvention fIher 
die Rechte des Kindes nahe, dieses Problem bei der Erstellung 
ihrer Berichte an den Ausschuß für die Rechte des Kindes zu 
berflcksichtigen und in Übereinstimmung mit Artikel 45 der 
Konvention zu erwIIgen, Ersuchen um fachliche Beratung und 
Unterstiltzung im Hinblick auf Initiativen zur Verbesserung 
der Lage der Straßenkinder zu stellen; 

6. spricht dem Ausschuß für die Rechte des Kindes Ihre 
Anerkennung aus für die Aufmerksamkeit, die er bei seinen 
Überwachungsaktivitliten der Situation von Kindern schenkt, 
die, um fIherIehen zu können. gezwungen sind, auf der Straße 
zu 1eben und zu arbeiten. und bittet den Ausschuß ernent, die 
Möglichkeit einer allgemeinen Bemerkung zu dem Problem 
der Straßenkinder in Erwägung zu ziehen; 

7. empfiehlt dem Ausschuß für die Rechte des Kindes 
und den anderen zustlIndigen Organen für die Kontrolle der 

Vertragseinhaltnng. dieses zunehmende· Probiem bei der 
PrOfung der Berichte der Vertragsstaaten zu berilcksichtigen; 

8. bittet die Regierungen, die Organe und Organisationen 
der Vereinten Nationen. namentlich das Kinderhilfswerk der 
Vereinten Nationen, sowie die zwischenstaatlichen und nicht
staatlichen Organisationen, miteinander zusammenzuarbeiten, 
um sicherzustellen, daß sich die Öffentlichkeit des Prob1ema 
der Straßenkinder in stärkerem Maße bewußt wird und daß 
wirksamere MaßnalulHlII zur Lösung dieses Prob1ema gettotfen 
werden, indem sie unter anderem Entwicklungsprojekte 
einleiten und unteIstfltzen, die sich auf die Lage der Straßen
kinder positiv auswirken können; 

9. fordert die Sonderberichterstatter. die Sonderbeauf
tragten und die Arbeitsgruppen der Menscheorechtskommis
sion und der Unterkommission für die Verhfltung von Dis
kriminierung und den Schutz von Minderheiten auf, im 
Ralnnen ihres jeweiligen Mandats der Not der Straßenkinder 
besondere Aufmerksamkeit zu widmen; 

10. beschließt. diese Frage unter dem Tagesordnungs
pnnkt "F!lrdenmg und Schutz der Rechte der Kinder" auf ihrer 
fllntZigsten Tagung weiter zu behandeln. 

94. Plenonilzung 
23. Dezember 1994 

49/213. Jahr der 'Thlenmz 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf ihre Resolution 481126 vom 20. Dezem
ber 1993. mit der sie das Jahr 1995 zum Jahr der 'Th1eranz 
erldllrt hat, 

sowie unter Hinweis darauf, daß in der PrlIambel der Charta 
der Vereinten Nationen erldllrt wird, daß die Übung von 
'Thleranz einer der Gnmdslltze ist, die angewandt werden 
mflssen, um die von den Vereinten Nationen verfo1gten Ziele 
der VerhUtung von Krieg und der Wahrung des Friedens zu 
erreichen. 

betonend, daß eines der in der Charta niedergelegten Ziele 
der Vereinten Nationen darin besteht, eine internationa1e 
Zusammenarbeit herbeiznfIlbren, um internationale Probleme 
wirtschaftlicher. sozialer, kultureller und humanitllrer Art zu 
lösen und die Achtung vor den Menschenrechten und Orund
freiheiten für alle, ohne Unterschied nach Rasse. Geschlecht, 
SpraChe oder Religion, zu fIIIdern und zu festigen, 

eingedenk der Erldllrung und des Aktionsprogramms von 
Wien'. die am 25. Juni 1993 in Wien von der Weltkonferenz 
über Menschenrechte verabscbiedet wurden, 

In der Oberz.eugrmg. daß 'Thleranz das Fundament einer 
jeden Blltgelgesellscbaft und des Friedens ist, 

im Hinblick auf ihren Beschluß 35/424 vom S. Dezember 
1980 und die Resolution 1980/67 des Wutschafts- und 
Sozialrats vom 25. Juli 1980 betteffend Richt1lnien für 
internationale Jahre und Jahrestage. 

feststeHend, daß die Begehung des Jahres der Toleranz 
keinerlei finanzielle Auswirkungen für die Vereinten Nationen 
~wird, 



Geumll'''MIIIi''Inng-NeuuuwI.,",zIgsIe~ 

Kenntnis nehmend von der Mitteilung des Generalsekrctiirs 
vom 30. September 1~2" zur Übennitiiung des Berichts des 
Generaldirektors der Organisation der Vereinten Nationen fDr 
Erziehung, WJSSeDSChaft und Kultur, 

I. bekundet ihm Genugtuung darilber, daß die 0Iganisa
tion der Vereinten Nationen fDr Erziehung, Wissenschaft und 
Kultur die Federl'IIhrung fDr das Jahr der 'lbleranz Obernehmen 
wird; 

2. empfiehlt den Sonderorganisationen, Regionalkom
missionen und anderen Orgnnisationen des Systems der 
Vereinten Nationen, in ihren jeweiligen Gremien zu prilfen, 
wie sie zum Erfolg des Jahres beitragen können; 

3. jorrJert alle Mitgliedstaaten auf, mit der Organisation 
der Vereinten Nationen fDr Erziehung, Wissenschaft und 
Kultur bei der Durchfllhrung der nationalen und interna
tionalen Programme fDr das Jahr ZJIS!III!menmarbeiten und sich 
aktiv an der DurchfIIhrung der Aktivilliten zu beteiligen, die im 
Rahmen des Jahres veranstaltet werden sollen; 

4. bittet interessierte zwischenstaatliche und nicht
staatliche Orgnnisationen, sich in ihrem jeweiligen Zuständig
keitsbereich zu bemilhen, einen entsprechenden Beitrag zu den 
Programmen fDr das Jahr und zu den diesbezllglichen An
schlußmaßnahmen zu leisten; 

5. ersucht die Otganisation der Vereinten Nationen fDr 
Erziehung, WlSSeDSChaft und Kultur, zum Abschluß des Jahres 
eine Grundsatzerklärung sowie als AnschIußmaßnnhme an das 
Jahr ein Aktionsprogramm auszuarbeiten und diese der 
Generalversammlung auf ihrer einundflinfzigsten 'Thgung 
vorzulegen; 

6. beschlUifJt, das Ende des Jahres im Rahmen einer 
Sondergedenksitg des PIenums ihrer fiInfzigsten 'Thgung zu 
begeben und auf ihrer einundflinfzigsten 'Thgung die An
schlußmaßnahmen an das Jahr zu prfIfen. 

94. Plenarsttvmg 
23. Dezember 1994 

49/214. IntematioaaIe Dekade der aut.ocldhonen BevlIIke
rungsgmppen der Welt 

Die Generalversammlung, 

eingedenk dessen, daß eines der in der Charta niedergeleg
ten Ziele der Vereimen Nationen darin besteht, eine interna
tionale zusammenarbeit herbeizufllhren, um internationnle 
Probleme wirtschaftlicher, sozinIer, knItureller und humanitä
rer Art zu lösen und die Achtung vor den Menschenrechten 
und Grundfreibeiten fDr alJe, ohne Unterschied nach Rasse, 
Geschlecht, Sprache oder Religion, zu fördern und zu festigen. 

in Anerkennung des Wertes und der Vielfalt der Kulturen 
und der sozialen Otganisationsformen der autochthonen Be
vö1kerungsgruppen der Welt, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 48/163 vom 21. Dezem
ber 1993, mit der sie die Internationale Dekade der autoch
thonen Bevö1kerungsgruppen der Welt, beginnend mit dem 
10. Dezember 1994, verkllndet bot, 

Im Bewt4Jtsein der Notwendigkeit, die wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle Situation der autochthonen Bevölke-

'" Al49I4S7. 

rungsgruppen unter voller Achtung ihrer unverwecbselbaren 
Eigenständigkeit und ihrer eigenen Initiativen zu verbesse.m, 

erneut erkliJmnd, daß das Ziel der Dekade darin besteht, die 
internationale Zusammenarbeit zur Lösung der Probleme zu 
verstärken, denen sich die autochthonen BevIlIkenmgsgru 
auf Gebieten wie den Menschenrechten der Umwelt, der Ent
wicklung, der Bildung und der Gesundheit gegenflberseben, 

daran erinnernd, daß ab dem ersten Jahr der Dekade jedes 
Jahr ein 'IlIg als Internationaler 'IlIg der autochthonen Bevö1ke
rungsgruppen begangen wird, 

mit Genugtuung Ober die Empfehlung der Arbeitsgruppe 
fDr nutochthone Bevö!kerungsgtuppen der Unterknmmisslon 
fDr die Verhlltung von Diskriminierung und den Schutz von 
Minderheiten der Menschenrechtskommission, den interna
tionalen 'IlIg jedes Jahr am 9. August zu begehen, dem Jah
restag des ersten z,'S!III!mentretens der Arbeitsgruppe im Jahre 
1982, 

sowie mit Genugtuung Ober die Ernennung des Beigeord
neten Generalsekretärs fDr Menscbenrecfo'e zum Koordinator 
der Dekade, 

in rkr Erwligung, daß es geboten ist, im Rahmen der 
Dekade die Binrichtung eines stIindigen Forums fDr nutoch
thone Bevö1kerungsgruppen im System der Vereinten Natio
nen zu prIIfen. und daran etinnernd, da' die Menschenrechts
kommission in ihrer Resolution 1994/28 vom 4. März 199432 

die Arbeitsgruppe ersucht bot, sich vormngig mit der Möglich
keit der Einrichtung eines stlindigen Forums fDr autocbthone 
Bevö1kerungsgruppen zu befassen, 

unter Hinweis atif ihr Ersuchen an den Koordinntor, er 
möge das Aktivitätenprogramm fDr die Dekade in voller Zu
S!III!menurbeit und in engem Benehmen mit den Regierungen, 
den mstilndigen Orgnnen, der Internationalen ArbeItsorgnnisa
tion und den anderen SonderorgaPisationen sowie mit den 
Otganisationen der autochthonen Bevö1kerungsgruppen und 
den nicbtstnatlichen Otganisationen koordinieren, 

sowie unter Hinweis atif ihr Ersuchen an die Sonder
orgaPisationen, die Regionalkommissionen und die anderen 
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen, mit den 
Regierungen und in Partnerschaft mit den autochthonen 
Bevö1kerungsgruppen zu prilfen, wie sie zum Erfolg der 
Dekade beitragen können, und mit Genngtunng über die 
daraufhin eingegangenen Empfehlungen, 

in rkr Erwligrmg, daß es geboten ist, die antochthonen 
Bevölkerungsgruppen bei der Planung und Durchfllhrung des 
Aktivitätenprogramms fDr die Dekade zu konsultieren und mit 
Ihnen ZJlSIIIll!IIeIlbeiten, und daß eine angemessene finan
zielle Unterstlltzung seitens der internationalen Gemeinschaft, 
so auch Untersliltzung seitens der Vereinten Nationen und der 
Sonderorgallisationen, sowie geeignete Koordinierungs- und 
K(U!1munikationsmechanismen erforderlich sind, 

unter Hinweis atif ihm Bitte an die OrgwrlsatIonen der 
autochthonen Bevölkerungsgruppen und andere nichtstaatliche 
Organisationen, zu erwIlgen, wie sie zum Erfolg der Dekade 
beitragen können, mit dem Ziel, ihre Vorstellungen der Ar
beitsgruppe fiIr autochthone Bevölkerungsgruppen mitzuteilen, 

Kenntnis nehmend von dem Beschluß 1992/255 des 
W"utsebafts- und SoziaIrats vom 20. Juli 1992, in dem der Rnt 




